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anderen kommt im Ethischen noch ein ganz anderer Begriff
der „Norm“ zu dem bisher festgelegten hinzu: Überall näm¬

lich, wo die Begriffe der Ganzheit und ihrer (dualistischen)
Störung hereinspielen, also im Ethischen, aber auch z. B.
beim biologischen Begriff der „Krankheit“, gibt es neben der
Normwidrigkeit des Erfassens eine Normwidrig¬
keit des Sachbestandes, neben subjektiver also eine
objektive Normwidrigkeit. Die Energieverhältnisse eines

Systems sind gelegentlich noch nicht „in Ordnung“ für mich,
weil ich sie noch nicht genügend überschaue; ich studiere sie
so lange, bis sie meiner „Norm“ entsprechen. Die Zuständlich-
keit eines Organismus oder einer als Gegenstand betrachteten
Menschengemeinschaft ist nicht „in Ordnung“ für sich ge¬

nommen, nämlich weil den öcrn^eiibedingenden normhaft
wirkenden Faktoren andere Faktoren entgegen arbeiten. Hier
allein wende ich als Ausdruck für das Normwidrige das Wort
„es sollte nicht sein“ an, während es Unsinn wäre zu sagen,
ein physikalisches System „sollte“ einfacher sein, damit ich
es besser überschauen kann. Wenn meine Taten, im Gegen¬

sätze zu fremden, in Frage stehen, kommt vor der Tat, bei
der Willensbildung, die subjektive, nach der Tat die objek¬
tive „Norm“ in Frage. —

Die Begriffe naturwirJclich und seelenwirMich, also auch
die Begriffe Ding, Veränderung usw. haben wir unter den
„echtesten“ Kategorien, den Urordnungszeichen, nicht genannt,
weil sie ja einen anderen Bezirk des Gegenständlichen an-
gehen. Es fragt sich nun, ob der Begriff der unverbesser-
baren Kategorie bestehen bleibt, wenn wir das natur- und
seelenhafte mittelbare Sein ins Auge fassen, also die Reiche,
auf welche sich Kants Kategorienbegriff bezieht.

Da meine ich nun, daß, sobald überhaupt einmalNatur und
der allgemeinste Ordnungstypus von Natur geschaut worden


